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11048 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Finanzausschusses 

über den Beschluss des Nationalrates vom 7. Juli 2022 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Katastrophenfondsgesetz 1996 und das Finanzausgleichsgesetz 2017 geändert 
werden 

Die Abgeordneten Andreas Ottenschläger, Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA, Kolleginnen und Kollegen 
haben den dem gegenständlichen Beschluss des Nationalrates zu Grunde liegenden Initiativantrag am 15. 
Juni 2022 im Nationalrat eingebracht und wie folgt begründet: 
„Die Feuerwehren sollen aus Mitteln des Katastrophenfonds zur Finanzierung von Investitionen ab dem 
Jahr 2022 jährlich 20 Millionen Euro, die vor allem für den Ankauf von Einsatzfahrzeugen zu verwenden 
sind, erhalten. 
Mit diesen Investitionen soll die Ausstattung der Feuerwehren unterstützt und verbessert werden. Somit 
werden vom Bund im Wege des Katastrophenfonds zusätzlich zu den Mitteln für Einsatzgeräte der 
Feuerwehren für den Katastrophenfall gemäß § 3 Z 2 KatFG 1996 (im Jahr 2022: rd. 46,7 Mio. €) und 
den Erträgen aus der Feuerschutzsteuer (im Jahr 2022: rd. 71,0 Mio. €) weitere 20 Millionen Euro jährlich 
zur Verfügung gestellt. 
Die Mittel sind jedenfalls zusätzlich zu den Erträgen aus der Feuerschutzsteuer zu verwenden.“ 
 
Der Finanzausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 12. Juli 
2022 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatter im Ausschuss war Bundesrat Ernest Schwindsackl. 
An der Debatte beteiligte sich das Mitglied des Bundesrates Dominik Reisinger. 
Bei der Abstimmung wurde mit Stimmeneinhelligkeit beschlossen, gegen den Beschluss des 
Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 
Zum Berichterstatter für das Plenum wurde Bundesrat Ernest Schwindsackl gewählt. 

Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den 
vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 2022 07 12 

 Ernest Schwindsackl Ingo Appé 
 Berichterstatter Vorsitzender 
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